
 

Erster Verein der Freunde von 
Alttraktoren und landwirtschaftlichen 

Nutzfahrzeugen zu Bad Oeynhausen e.V. 
 

 
 

Platzordnung Treckertreffen 
 

1. Die Teilnahme an der Veranstaltung findet auf eigene Gefahr statt. 

2. Der Veranstalter haftet für keinerlei Schäden. 

3. Dem Aufsichtspersonal vom Treckerverein Bad Oeynhausen e.V. ist 
stets Folge zu leisten. 

4. Auf dem Veranstaltungsgelände ist in Schrittgeschwindigkeit zu 
fahren. 

5. Das Fahren ohne Führerschein ist auf dem Veranstaltungsgelände 
nur in Begleitung von Führerscheininhabern gestattet. 

6. Nicht zugelassene Fahrzeuge und das Fahren ohne Führerschein auf 
öffentlichen Straßen ist strengstens verboten und wird untersagt. 
Dies gilt auch für die anliegenden Wege an das 
Veranstaltungsgelände. 

7. Ab 22:00 Uhr ist, mit Rücksichtnahme auf andere Teilnehmer, im 
Fahrerlager Nachtruhe. Die Lautstärke und Aktivitäten sind auf dem 
Veranstaltungsgelände zu reduzieren. 

8. Fahren unter Alkoholeinfluss, Vandalismus oder sonstige 
„Verhaltensprobleme“ sind zu unterlassen. Zuwiderhandlungen 
führen zum sofortigen Verweis des Veranstaltungsgeländes, auch 
ohne das eigene Fahrzeug. 

9. Das zusätzliche Anschließen von Starkstromverteilern ist nur mit 
ausdrücklicher Erlaubnis des Aufsichtspersonals zulässig. 

 
 
 
 

 


